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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VStG §64 Abs1;

VStG §64 Abs2;

Rechtssatz

Die Bestimmungen des § 64 Abs 1 und 2 VStG enthalten keine Verp6ichtung zur getrennten Bestimmung der

Verfahrenskosten, wenn in einem Verfahren über mehrere Verwaltungsübertretungen abgesprochen wird und dabei

in einem Straferkenntnis mehrere Strafen verhängt werden. Eine solche Verp6ichtung ist auch aus dem

Rechtsschutzinteresse des Bestraften nicht ableitbar, weil die Höhe des Kostenersatzes zufolge § 64 Abs 2 VStG

jederzeit - auch wenn ihre Festsetzung für mehrere Bestrafungen in einer Vorschreibung erfolgt - zi=ernmäßig

nachvollziehbar ist.
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